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Patrouille Suisse
darfwiederfliegen
MilitärVor gut einerWochehat-
te die Patrouille Suisse grosses
Glück im Unglück: Bei einem
Training haben sich zwei Flug-
zeuge der Kunstflugstaffel der
Schweizer Luftwaffe berührt.
Bei einemderF5-Tiger ist dabei
dieFlugzeugnaseabgebrochen.
NunnimmtdiePatrouille Suisse
den Flugbetrieb schrittweise
wieder auf, wie dieGruppeVer-
teidigung gesternmitteilte.

Der Untersuchungsrichter
sowie die Military Aviation
Authority und der Komman-
dant der Luftwaffehätten die F-
5-Tiger der Patrouille Suisse für
den Flugbetrieb wieder freige-
geben. Dies, nachdem sie Ex-
perten angehört haben.Die Er-
mittlungenderMilitärjustiz sei-
en nach wie vor imGang. (abi)

EinUrteilmit (zu)vielenAuffälligkeiten
Das Verfahrenwegen tödlicher Polizeigewalt gegen einen dunkelhäutigenKleindealer endetemit Freisprüchen für sechs Polizeibeamte.

Henry Habegger

Der Fall erinnert zwangsläufig
andieTötungvonGeorgeFloyd
in den USA. Der Nigerianer
Mike Ben Peter, 39, widersetzte
sich 2018 in der Nähe des Lau-
sanner Bahnhofs einerDrogen-
kontrolle. Erwurdegeschlagen,
mitPfefferspray traktiert, zuBo-
denaufdenBauchgedrückt, die
Polizisten legten ihm Hand-
schellen an. In dieser Position
aufdemBauchblieberminuten-
langfixiert, er erlitt einenHerz-
stillstand und starb später im
Spital.

Sechs Polizistenwurden am
Donnerstag vomStrafgericht in
LausannevomVorwurfder fahr-
lässigenTötung freigesprochen.
Sicherheitsexperte Markus
Mohler, 82, ist einVerfechterder
Rechtsstaatlichkeit. Erwar viele
Jahre Basler Polizeikomman-
dantund selbst Staatsanwalt. Er
verfasste Bücher über diese
Rechtsgebiete und ist also bei-
leibe kein Polizeigegner.

Gerade deshalb ist dieser
Freispruch für ihn unverständ-
lich. Mohler sagt: «Dieses Ver-
fahren, dieses Urteil richtet in
Bezug auf die Glaubwürdigkeit
von Justiz und Polizei Schaden
an.»Es sei offensichtlich, dass –
nachder vielfältigenMedienbe-
richterstattung zu schliessen –
die Waadtländer Justiz funda-
mentale rechtliche Regeln
missachtet habe.

Mohler zählt sechs «Auffäl-
ligkeiten» indemVerfahrenauf,
die seine Aussagen belegen.

1. Die Ermittler

«Auffällig ist bereits dieLeitung
der Untersuchung durch den
vorgesetzten Staatsanwalt und
eigene Leute der Polizei», sagt
Mohler. Die Waadtländer
Staatsanwaltschaft führte das
Strafverfahren selber, obschon
sich dieses gegen Polizisten
richtete, mit denen sie Tag für
Tagzusammenarbeitet. «Das ist
nach der geltenden Praxis
des Menschenrechtsgerichts-
hofs nicht erlaubt», stellt Moh-
ler fest. Die Unvoreingenom-

menheit sei nicht gewährleistet.
Spätestens in Strassburg würde
dieses Urteil gekippt. Aber er
hoffe, es komme gar nicht so
weit: dass nämlich höhere
Schweizer Gerichtsinstanzen
die Lausanner Fehler vorher
schon korrigierten.

2. Die Bauchlage

Mohler stellt fest, dassMikeBen
Peter lautdenBerichten längere
Zeit in Bauchlage festgehalten
wurde. Für den Polizei- und
Strafrechtsexperten ist das ein
ganz entscheidender Punkt.
«Seit denAchtzigerjahrenweiss
man, dass dieseBauchlage sehr
gefährlich ist,weil sie zumHerz-
stillstand, zur sogenannten
bauchlagebedingten Asphyxie
führenkann.»AllePolizeiange-
hörigenmüssten daswissen.

DasFesthalten inBauchlage
sei nach Instruktionnicht zuläs-

sig. «Es ist verboten, jemanden
in Bauchlage länger als unver-
zichtbar so zu fixieren», sagt
Mohler. «Eine verdächtige Per-
son inBauchlagezubringen,um
ihr Handschellen anzulegen:
Das ist,wennnötig, inOrdnung.

Danach muss sie aber sofort
wieder umgedreht oder aufge-
stellt werden. Nach längstens
etwa einer Minute sollte die
Bauchlage beendet sein.»

3. Der Freispruch

Auch der gänzliche Freispruch
an sich ist fürMohler eine«Auf-
fälligkeit» indiesemVerfahren.
Denn für den Experten steht
fest: «Die Polizisten erfüllten
durch das beschriebeneVerhal-
ten den Tatbestand der fahrläs-
sigen schweren Körperverlet-
zung.» Rechtlich gesehen liege
diesbezüglich ein Unterlas-
sungsdelikt vor. «Dassmanden
Angehaltenen auf den Bauch
legte, um ihmdieHandschellen
anzulegen – das war rechtlich
wohl inOrdnung.

Dass man ihn danach aber
nicht sofortwieder ineineande-
re Position verbrachte, war eine

Unterlassung.ObdieBauchlage
fürdenTodursächlichodermit-
ursächlich gewesen war oder
nicht, spielt dabei rechtlich gar
keineRolle.»DiePolizistenhät-
ten in sorgfaltswidriger Weise
eine lebensgefährliche Beein-
trächtigung der Herz- und At-
mungsfunktiondurchUnterlas-
sen verursacht. Einer der betei-
ligten Polizisten habe gemäss
den Berichten auch auf diese
Gefahr hingewiesen.

4. Die Gleichbehandlung

Auffällig ist für Mohler ferner,
dass, wie der Berichterstattung
zu entnehmen gewesen sei,
«alle sechsPolizistenübereinen
Leisten geschlagen» wurden.
«Einer von ihnenwar aberwohl
derRanghöchsteund trugdaher
erhöhte Verantwortung», sagt
der ehemalige Polizeikomman-
dant. «Die relevanten Verhal-

tens- undVerantwortungsantei-
le waren kaumalle gleich.»

5. Die Kniestösse

Zum tragischen Vorfall kam es,
nachdem ein Polizist, der allein
aufPatrouillewar,MikeBenPe-
ter dabei beobachtet hatte, wie
er einSäckleinunter einemAuto
behändigte. Der Polizist stellte
denVerdächtigenundversetzte
ihm zwei Kniestösse zwischen
die Beine, um ihn zu Boden zu
bringen. Nach den Medienbe-
richten war der Kontrollierte
nicht gewalttätig geworden.
Mohler: «Ein Polizist darf nicht
als ersterGewalt anwenden, sei-
ne Handlungsweise war daher
meinesErachtensunverhältnis-
mässig und ein Amtsmiss-
brauch.»DieserPunkt sei offen-
bar garnicht untersuchtundbe-
urteilt worden.

6. Die Kehrtwende

DerStaatsanwalt selbst hatte im
Lauf des Prozesses plötzlich
Freisprüche gefordert, weil die
Kausalität zwischen Handlun-
gen der Polizisten und Tod des
Nigerianers lautmedizinischen
Gutachten nicht zu beweisen
sei. «Dass der Staatsanwalt im
Lauf des Verfahrens von der ur-
sprünglichenAnklageabweicht,
ist möglich», weiss Mohler. Im
Strafprozess gelte vor Gericht
das Unmittelbarkeitsprinzip, es
könne sich also während der
VerhandlungeineneueBeweis-
lage ergeben. Aber in diesem
Fall war das offenbar anders.
«Auffällig ist, dassder Staatsan-
walt seine Meinung aufgrund
von Gutachten geändert haben
will, die schon vor der Anklage-
erhebungvorlagen.Das ist doch
eher seltsam, denn diese mat-
chentscheidende Beweislage
hat sich ja gerade nicht geän-
dert.»

FürMohler ist klar: «Mitdie-
sem Freispruch leistete die
Waadtländer Justiz sich selbst
und ihrerPolizei, ihremRufund
ihrer Arbeit keinen guten
Dienst.»

Die Bauchlage kann bei Verhaftungen sehr gefährlich werden, warnt der Experte. Bild: Shutterstock

Markus Mohler, ehemaliger
Staatsanwalt und Basler Polizei-
kommandant. Bild: zvg

Umbau-Stopptrifft luxuriöse
SuitenaufdemBürgenstock
Bundesgericht fällt Zwischenentscheid imLex-Koller-Streit.

Greift die Lex Koller auch beim
Bürgenstock Resort? Geht es
nach dem Nidwaldner Verwal-
tungsgericht, dürfen Ausländer
in dem Tourismusprojekt hoch
über dem Vierwaldstättersee
ohne Einschränkung Wohnun-
gen erstehen. Ein entscheiden-
desDetail ist allerdingsumstrit-
ten: Ist in diesen Luxus-Suiten
auch eine Küche, statt der ur-
sprünglich bewilligten Kochni-
schen, erlaubt?

Während der Standortkan-
ton kein Problem darin sieht,
Kochnischen nachträglich in
Küchen auszubauen, hat das

Bundesamt für Justiz (BJ) den
NidwaldnerEntscheid vorBun-
desgericht gezogen. Begrün-
dung:DamitwerdedieLexKol-
lerumgangen.DerenZiel lautet,
die Überfremdung des einhei-
mischenBodens zuverhindern.
Mit normalerKüchewürdendie
Luxus-Suiten nicht mehr genü-
gendLeistungenvonder ständi-
genBetriebsstättebeziehenund
damit zu klassischen Ferien-
wohnungen.

Zum Fall selber nimmt das
Bundesgericht in dem gestern
publiziertenZwischenentscheid
zwar nicht Stellung. Dessen

Ausgang sei noch offen, heisst
es.Klar ist fürLausanne jedoch:
Bisdie eigentlicheFragegeklärt
ist, darf auf dem Bürgenstock
keine Kochnische ausgebaut
werden.EinEtappensieg fürden
Bund also gegen den Kanton
Nidwalden.

Der Lex-Koller-Streit auf
dem Bürgenstock reicht zurück
ins Jahr 2010. Damals haben
sichdieResort- sowiedieBahn-
undLift-Betreiber andenStand-
ortkantongewandt, um ihreAn-
lage von der Lex Koller auszu-
nehmen. Nidwalden pflichtete
dem imGrundsatz bei. (sat)

GenügendUnterschriften für
SRG-Initiativegesammelt
Die 200-Franken-Initiative soll bald eingereicht werden.

SVP-NationalratThomasMatter
bestätigte gestern gegenüber
Tele Züri, dass das Initiativko-
mitee die geforderten 100000
Unterschriften gesammelt hat –
fast ein halbes Jahr vor Ablauf
der Frist am 31. Dezember. Die
im vergangenen Jahr von der
SVP,demGewerbeverbandund
den Jungfreisinnigen lancierte
Halbierungsinitiative will die
Serafe-Gebühren fürRadiound
Fernsehen von 335 auf 200
Franken pro Jahr senken.

Man werde nun während
zehnTagenweitereUnterschrif-
ten sammeln, so Matter, bevor
die Initiative noch diesen Som-
mer bei der Bundeskanzlei ein-

gereicht werden soll. Wie
schätzt Matter die Chancen an
derUrneein?«Dawill ichnichts
dazu sagen, die Abstimmung
kommt frühestens in zwei Jah-
ren.» Er sei aber zuversichtlich:
«Ich glaube, ich habe noch nie
eine einfachereUnterschriften-
Sammlung erlebt.»

Bekämpft wird die Halbie-
rungsinitiative von der partei-
übergreifenden Allianz «Pro
Medienvielfalt». Siebefürchtet,
dass mit dem Loch im Budget
der SRG weniger hochwertige
Nachrichten- undHintergrund-
formate produziert werden
könntenunddieMedienvielfalt
leidenwürde. (chm)


